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Aktualisierte Fassung des Leitfadens "Erweiterungsfaktor 2016" sowie aktualisierte 

Erhebungsbögen (auch EEG) hierzu 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg als 

Landesregulierungsbehörde (LRegB) hat den Leitfaden zur Anpassung der Erlös-

obergrenze auf Grund eines Antrags auf Einbeziehung eines Erweiterungsfaktors 

nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV überarbeitet. 

 

Den Leitfaden und die Erhebungsbögen hat die LRegB auf ihrer Internetseite 

http://www.versorger-bw.de/versorger-in-baden-wuerttemberg/hinweise-

erhebungsboegen/downloads.html bereitgestellt. 

 

Die Netzbetreiber haben den Antrag, den entsprechenden Erhebungsbogen sowie die 

notwendigen Unterlagen und Nachweise bei der LRegB bis zum 30.06.2015 einzurei-

chen.  
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Die LRegB weist darauf hin, dass die Übermittlung des Antrags, des Erhebungsbo-

gens und der notwendigen Unterlagen und Nachweise schriftlich und elektronisch zu 

erfolgen hat (vgl. auch Ziffer 2.1.2 des Leitfadens). 

 

Darüber hinaus wurde ein aktualisierter Erhebungsbogen für den EEG-

Erweiterungsfaktor 2016 in das Versorgerportal eingestellt. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Herr Gesell -1248, Frau Klos-

ter -1249, Frau Maier -1247 und Frau Pross -1243). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Kloster 


